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Zum Glück gibt's den Schornsteinfeger

Erläuterungen zu Stellungnahmen und Bescheinigungen

Sie planen die Aufstellung einer neuen Feuerstätte, oder wollen die alte
Feuerstätte erneuern? Sie benötigen einen neuen Schornstein, oder der alte
muss saniert werden?

Der Schornsteinfeger hilft Ihnen bei der Beurteilung der geplanten Feuerstätte, sei
es ein Heizungskessel, eine Gastherme, ein Ofen, oder ein offener Kamin und
natürlich bei Neuerrichtung oder Änderung von Schornsteinen.
Hierbei beachtet er besonders die folgenden Punkte:

- Ist der Brandschutz gewährleistet?
- Bekommt die Feuerstätte genügend Luft für die Verbrennung?
- Werde die Abgase sicher ins Freie abgeleitet?
- Wird die Feuerstätte sparsam und umweltfreundlich betrieben?

Es geht also sehr stark um den sicheren Betrieb der Feuerungsanlage (Feuer-
stätte, Verbindungsstück und Schornstein). Nur wenn alle Komponenten richtig
aufeinander abgestimmt sind und die baurechtlichen Bestimmungen beachtet
werden, ist diese Sicherheit gewährleistet.
Natürlich kann Ihnen der Schornsteinfeger weitergehende Tipps rund um die
Aufstellung von Feuerstätten geben. Er kennt die Vielfalt der angebotenen Feuer-
stätten.
Da viele Schornsteinfeger gleichzeitig Gebäudeenergieberater im Handwerk sind,
können Sie auch die Fragen rund um eine gute sinnvolle Wärmedämmung Ihres
Hauses beantworten.

Wie erfahren Sie was zu beachten ist?

Teilen Sie Ihrem Schornsteinfeger mit welche Feuerstätte aufgestellt werden soll,
oder welcher Schornstein geplant ist, er wird Ihnen dann eine schriftliche Stellung-
nahme (Stellungnahme zur Tauglichkeit geplanter/vorhandener Anlagen)
zusenden. Dieser Stellungnahme können Sie entnehmen welche Punkte bei der
Aufstellung oder dem Wechsel der Feuerstätte zu beachten sind. Denken Sie bitte
daran der von Ihnen beauftragten Firma ebenfalls ein Exemplar der Stellung-
nahme zur Verfügung zu stellen, damit die Ausführung der Arbeit korrekt erfolgt!
Ihr Schornsteinfeger gibt Ihnen auch gerne persönlich Erläuterungen.

Wie geht es weiter?

Wenn ein Schornstein neu errichtet wird, muss in einigen Fällen eine Besichtigung
im Rohbauzustand erfolgen. Dies ist allerdings nur dann der Fall, wenn auf der
Stellungnahme unter Bescheinigung 2 erforderlich ein Kreuz vorhanden ist.
Über das Ergebnis der Rohbauabnahme erhalten Sie eine Bescheinigung
(Bescheinigung über die Tauglichkeit der Anlagen im Rohbau).
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Wenn die Feuerungsanlage fertig ist!

Teilen Sie Ihrem Schornsteinfeger die Fertigstellung der Anlage bitte mit. Er wird
dann mit ihnen einen Termin zur Schlussabnahme vereinbaren. Hierbei prüft er die
Einhaltung der o.g. Punkte und führt ggf. Eine Messung zur Bestimmung des
Schadstoffausstoßes und der Abgasverluste durch.
Wenn alles in bester Ordnung ist, stellt Ihnen der Schornsteinfeger eine
Bescheinigung über die Schlussabnahme aus (Bescheinigung über die
Benutzbarkeit der Anlagen und ihrer Anschlüsse).

Wenn der Schornsteinfeger Mängel festgestellt hat!

Die Erstellung von Schornsteinen, Abgasleitungen und die Aufstellung von
Feuerstätten ist in den letzten Jahren noch anspruchsvoller geworden. Dies liegt
ganz erheblich an der größeren Vielfalt der Anlagen und möglicher Ausführungs-
varianten. Hiermit sind natürlich auch höhere Anforderungen an die Bauaus-
führung verbunden. Leider kommt hierbei immer wieder zu einer mangelhaften
Ausführung und verbunden damit, zu einer Bemängelung durch den Schornstein-
feger.
Der Schornsteinfeger wird Ihnen einen etwaigen Mangel schriftlich mitteilen.
Hierbei erläutert er Ihnen vorhin der Mangel begründet ist und gibt Hinweise zur
Beseitigung des Mangels.
Wie schon erwähnt werden Feuerungsanlagen in ihrer Ausführung immer
komplexer und Anspruchsvoller. Deswegen ist für Sie der Hintergrund einer
Bemängelung vielleicht nicht immer sofort verständlich. Fragen Sie dann Ihren
Schornsteinfeger, er wird Ihnen gerne Auskunft geben.

Sind alle Mängel beseitigt, haben Sie die Gewähr die neue Feuerstätte
und/oder den neuen Schornstein sicher benutzen zu können!

Wenn Sie Fragen zur Bedienung der Feuerstätte und bei Öfen und offenen
Kaminen Fragen zur richtigen Brennstoffwahl haben, steht Ihnen der
Schornsteinfeger gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Übrigens, wenn Sie nicht wissen wer Ihr Schornsteinfeger ist, Sie finden Ihn auf
unserer Homepage unter dem Punkt Kunde ⇒ „Schornsteinfegersuche“.
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